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§ 52 HSG Wahlverfahren

HSG - Hochschulerinnen- und Hochschtilerschaftsgesetz 2014

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.11.2025

1. (1)Die Wahlen in die Bundesvertretung und die Hochschulvertretungen erfolgen nach einem Listenwahlrecht. Die
Anzahl der auf die einzelnen wahlwerbenden Gruppen entfallenden Mandate ist mittels der Wahlzahl zu
ermitteln. Hiebei ist nach dem d’Hondtschen Verfahren wie folgt vorzugehen:

1. 1.Die Zahlen der fir jede wahlwerbende Gruppe abgegebenen glltigen Stimmen werden, nach ihrer Grof3e
geordnet, nebeneinandergeschrieben; unter jede dieser Zahlen wird die Halfte, unter diese ihr Drittel, Viertel
und nach Bedarf auch ihr Funftel, Sechstel usw. geschrieben. Als Wahlzahl gilt, wenn drei Mandate zu
vergeben sind, die drittgroRte, bei vier Mandaten die viertgrofite usw. der angeschriebenen Zahlen.

2. 2.Auf jede wahlwerbende Gruppe entfallen so viele Mandate, als die Wahlzahl in der Summe der fur die
wahlwerbenden Gruppen abgegebenen gtiltigen Stimmen enthalten ist.

3. 3.Haben nach dieser Berechnung mehrere wahlwerbende Gruppen den gleichen Anspruch auf das letzte zu
vergebende Mandat, so entscheidet Uber die Verteilung dieses Mandates das Los.

2. (2)Bei den Wahlen der Studienvertretungen sind die Kandidatinnen und Kandidaten als Personen zu wahlen. Bei
Personenwahlen darf keine Wahlerin oder kein Wahler mehr Kandidatinnen und Kandidaten wahlen, als Mandate
fur die jeweilige Studienvertretung zu vergeben sind. Mehrfachnennungen einer Kandidatin oder eines
Kandidaten sind nur einmal zu zahlen.

3. (3)Gibt es weniger Kandidatinnen und Kandidaten als die Halfte der fir eine Hochschulvertretung zu
vergebenden Mandate, so hat die Wahl zu unterbleiben. In diesem Fall hat die Bundesvertretung deren Aufgaben
und das Budget zu Ubernehmen. Die Bestellung einer Person, die diese Aufgaben fur die Bundesvertretung
wahrnimmt, ist zulassig.

4. (4)Gibt es weniger Kandidatinnen und Kandidaten als die Halfte der fur eine Studienvertretung zu vergebenden
Mandate, so hat die Wahl zu unterbleiben. In diesem Fall hat das Organ gemaf3 § 15 Abs. 2, an
Bildungseinrichtungen ohne zusatzliches Organ gemal3 8 15 Abs. 2 die Hochschulvertretung, deren Aufgaben und
das Budget zu Ubernehmen. Die Bestellung einer Person, die diese Aufgaben wahrnimmt, durch Beschluss der
zustandigen Hochschulvertretung ist zulassig.

In Kraft seit 01.10.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/hsg/paragraf/15
https://www.jusline.at/gesetz/hsg/paragraf/15
file:///

	§ 52 HSG Wahlverfahren
	HSG - Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftsgesetz 2014


